
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2022/3/14 Ra 2021/08/0007
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.03.2022

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §63 Abs1

Rechtssatz

Im zweiten Rechtsgang besteht nach § 63 Abs. 1 VwGG eine Bindung an die im Vorerkenntnis vom VwGH zum Ausdruck

gebrachte Rechtsau5assung, nicht aber hinsichtlich des Sachverhaltes (vgl. VwGH 2.8.2018, Ra 2017/05/0076;

24.11.2005, 2004/07/0190; jeweils mwN).
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